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führung der Kassation befaßte Gericht entscheidet nur über 
das Vorliegen des Kassationsgrundes.

Die seit 1952 begründete zweitinstanzliche Zuständig
keit für schwere Straftaten gibt dem Obersten Gericht die 
Möglichkeit, insbesondere auch bei Staatsverbrechen und 
vorsätzlicher Tötung die Rechtsprechung der Bezirks
gerichte direkt zu leiten. Von erheblicher politischer Be
deutung ist, daß in Sachen, in denen die schwersten Strafen 
verhängt werden können, stets die Anrufung des Obersten 
Gerichts als zweite Instanz möglich ist. Im Zivil-, Familien- 
und Arbeitsrecht spielt — abgesehen von den nicht häufigen 
Patentsachen — eine zweitinstanzliche Tätigkeit des Ober
sten Gerichts, der ja eine Heranziehung der Sache an das 
Bezirksgericht in erster Instanz vorangehen muß, keine 
wesentliche Rolle.

Nach dem GVG von 1974 erläßt das Plenum Richtlinien 
und das Präsidium Beschlüsse. Es handelt sich um Lei
tungsdokumente zur Anwendung der Gesetze mit binden
der Wirkung für alle Gerichte. Eine exakte rechtliche 
Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten von Doku
menten wurde bis heute nicht herausgearbeitet. Über ihren 
Rechtscharakter gibt es — auch für analoge Dokumente in 
anderen sozialistischen Ländern — unterschiedliche Auf
fassungen.9

Bei uns hat sich folgende Praxis herausgebildet: Die — 
im Gesetzblatt zu veröffentlichenden — Richtlinien des Ple
nums behandeln einen Komplex von Fragen, der auf län
gere Sicht zulösen ist. Demgegenüber nehmen Beschlüsse 
des Präsidiums zu Einzelfragen Stellung oder behandeln — 
häufig im Auftrag des Plenums — Gebiete, die eine größere 
Flexibilität erfordern und u. U. in einer voraussehbaren 
Zeit einer Abänderung unterliegen werden.

Für den Rechtscharakter der Leitungsdokumente ist 
von Bedeutung, daß sie die Anwendung der Gesetze regeln 
und nicht die Gesetze abändern. Andererseits wäre es 
falsch, die Anleitung zur Gesetzesanwendung durch eine 
Richtlinie auf authentische Erläuterungen zu reduzieren. 
So erforderten z. B. die knapp gefaßten Regelungen des 
FGB zur Feststellung der Vaterschaft beim nichtehelichen 
Kind sowie zur Eigentums- und Vermögensgemeinschaft 
der Ehegatten Richtlinien, um eine einheitliche Recht
sprechung zu sichern. Ein vergleichbares Problem entstand 
hinsichtlich der Bestimmungen über den Unterhalt für 
minderjährige Kinder, wo unterschiedliche Auffassungen 
bestanden, welche Lohnzuschläge bei der Unterhaltsbemes
sung zu berücksichtigen waren. Die für die Rechtsprechung 
erlassene Richtlinie wurde vom Minister für Volksbildung 
auch für die Jugendhilfeorgane für verbindlich erklärt.

Ich bin der Auffassung, daß die Richtlinien des Obersten 
Gerichts einen auf die Gerichtstätigkeit begrenzten nor
mativen Charakter haben; dabei müssen sie sich im Rah
men der Rechtsvorschriften der DDR halten.

Die im Rahmen der Gerichtsverfassung ausgeübte An
leitungstätigkeit des Obersten Gerichts reicht nicht aus, um 
eine systematische Übersicht über alle Probleme und Ten
denzen der Rechtsprechung zu erhalten. Für die Analyse 
und Verallgemeinerung der Rechtsprechung werden des
halb ergänzend allgemeine Formen staatlicher Führungs
tätigkeit angewandt. Dazu gehören Untersuchungen von 
Schwerpunkten der Rechtsprechung und die Kontrolle der 
Durchführung zentraler Beschlüsse an den nachgeordneten 
Gerichten durch operative Einsätze, teilweise gemeinsam 
mit Vertretern der anderen zentralen Justizorgane. Dazu 
zählen aber auch Tagungen mit den Direktoren der Bezirks
gerichte oder mit deren Stellvertretern, Fachrichtertagun
gen der Senate des Obersten Gerichts (häufig zur Vorberei
tung von Plenartagungen), Berichterstattungen von Bezirks
gerichten vor dem Präsidium des Obersten Gerichts, die 
Teilnahme von Richtern des Obersten Gerichts an Tagun

gen der Bezirksgerichte usw. Durch solche Formen der Zu
sammenarbeit lernen die Richter des Obersten Gerichts die 
Probleme der nachgeordneten Gerichte kennen und schät
zen deren Arbeit ein. Gleichzeitig vermitteln sie den Be
zirksgerichten Auffassungen und Erkenntnisse des Ober
sten Gerichts. Die gute Kenntnis der Probleme der Praxis 
ist natürlich auch Voraussetzung für eine längerfristige 
Planung der Plenartagungen des Obersten Gerichts.

*

Der Verfassungsauftrag für das Oberste Gericht (Art. 93) 
geht von dem Grundsatz aus, daß die Justizorgane Teil 
der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht sind, die eine 
Form der Diktatur des Proletariats darstellt. Deshalb ist 
das Oberste Gericht der Volkskammer, dem obersten staat
lichen Machtorgan der DDR, verantwortlich.

Das Oberste Gericht hat mit den ihm gegebenen Mitteln 
dafür zu sorgen, daß das sozialistische Recht von allen Ge
richten unseres Landes richtig und einheitlich angewendet 
wird. Dabei stehen in Verwirklichung der Beschlüsse des 
IX. Parteitages der SED der Schutz der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung und die Wahrung der 
Rechte und Interessen der Bürger im Mittelpunkt der Ar
beit. Aus der Weiterentwicklung unserer gesellschaftlichen 
Verhältnisse ergibt sich auch für die Gerichte die Ver
pflichtung, die gesellschaftliche Wirksamkeit ihrer Tätigkeit 
weiter zu erhöhen, um zunehmend auf das Rechtsbewußt
sein unserer Bürger, vor allem der Jugend, einzuwirken. 
Für das Oberste Gericht der DDR bilden dabei die Erfah
rungen von drei Jahrzehnten die Grundlage für die Lösung 
der zukünftigen Aufgaben.

Dem vorstehenden Beitrag liegen Teile des Vortrags zugrunde, 
den der Verfasser anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde 
durch die Karl-Marx-Universität Leipzig am 13. Juli 1978 gehalten 
hat. D. Red. * S.
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